Tip des Monats 10/09
Fahrräder auf Bahnhofsvorplatz

Eine Kommune hatte durch ein Halteverbotsschild vor ihrem Bahnhof eine Halte- und Parkverbot angeordnet. Hieraus wollte sie gegen einen Fahrradfahrer vorgehen, der sein Fahrrad auf dem Bahnhofsvorplatz abgestellt hatte.

Die Kommune hatte mit ihrem Begehren keinen Erfolg.

Das Bundesverwaltungsgericht stoppte die entsprechenden Aktivitäten der Kommune. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass das angeordnete Halte- und Parkverbot lediglich für die Fahrbahn einer Strasse gelte und nicht für den Bahnhofsvorplatz. Das Verbotsschild habe nämlich eine auf den Strassenverkehr bezogene Funktion und könne deshalb Zustände auf dem Vorplatz nicht regeln. Deshalb richte sich das Verbot auch nicht an Fahrradfahrer, die ihr Fahrrad auf dem Bahnhofsvorplatz abstellen.
Das Abstellen von Fahrrädern auf diesem Bereich war daher zulässig.

(Bundesverwaltungsgericht, Aktenzeichen 3 C 29/03)
